
27 

Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1979 Ausgegeben am 19. März 1979 8. Stück 

9. Gesetz: Ausfühnmgsbestimmungen zum Forstgesetz 1975; Erlassung., 

9. 
Gesetz vom 12. Dezember 1978, mit dem 
Ausführungsbestimmungen zum Forstgesetz 

1975 erlassen werden 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

I. Abschnitt 

Waldteilung 

schutzanlage errichtet werden soll, unter 
Angabe der in Anspruch genommenen 
Flächen; 

c) eine Beschreibung des für die Windschutz
anlage vorgesehenen Bewuchses; 

d) die Darstellung der durch die Errichtung 
der Anlage zu erwartenden Vorteile oder 
der im Falle der Unterlassung zu besorgen
den Nachteile. 

(3) Ist der Antragsteller nicht Eigentümer 
§ t. Das Austnllß der bei der Teilung eines' jener G:undstücke, auf de~en .Winds~hutzan

Waldgrundstückes entstehenden Teilstücke hat lagen emch:et w:.roen sollen, tst die Zusttmmung 
mindestens 2 ha bei einer Mindestbreite von der Grunde.tgentumer vorzulegen. 
50 m zu betragen. (4) Die Erstellung eines Projektes gemäß 

§ 2. Die Behörde hat eine Ausnahme von den 
Bestimmungen des § 1 zu bewilligen, wenn 

a) für ein abzuteilendes Stück bereits eine 
Rodungsbewilligung (§ 17 Forstgesetz 1975) 
erteilt wurde, 

b) ohne Abteilung Anlagen der militärischen 
Landesverteidigung nicht errichtet werden 
können. 

II. Abschnitt 

Windschutzanlagen 

§ 3. (1) Die Errichtung von Windschutz
nnlagen (§ 2 Abs. 3 Forstgesetz 1975) bedarf 
der Bewilligung der Behörde (Errichtungsbe
willigung). 

(2) Anträgen auf Erteilung einer Erriclitungs
bewillignng ist ein Projekt anzuschließen, welches 
neben einer zeichnerischen Darstellung, die die 
Lage und den Umfang der Windschutzanlagen und 
des Windschutzgebietes beziehungsweise der zu 
schützenden Anlagen und Objekte genau bezeich
net und die entweder im Maßstab der Katastral
mappe oder im Maßstab 1 : 2000 oder in einem 
Folgerna.ßstab anzulegen ist, sowie erläuternden 
Bemerkungen, jeweils in dreifaeher Ausfertigung, 
folgende Angaben zu enthalten bat: 

a) ein Verz.eichnis jener Grundstücke und 
Anlagen sowie deren Eigentümer, auf welche 
sich die Schutzwirkungen der Windschutz
anlage beziehen sollen (Windschutzgebiet); 

b) ein Verzeichnis jener Grundstücke und 
deren Eigentümer, auf denen die Wind-
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Abs. 2 darf nur von Forstwirten und Förstern 
im Rahmen ihres sachlichen und örtlichen Dienst
bereiches, Zivilingenieuren und Ingenieurkon
sulenten für Forst- und Holzwirtschaft sowie 
von der Wiener Landwirtschaftskammer vor
genommen werden. 

(5) Beabsichtigen zwei oder mehrere Grund
eigentümer eine zusammenhängende Windschutz~ 
anlage zu errichten, so haben sie einen einheit
lichen Antrag auf Errichtungsbewilligung ein
zubringen. 

§ 4. (1) Bewilligungen gemäß § 3 Abs. 1 
sind, erforderlichenfalls unter Vorschreibung von 
Auflagen, zu erteilen, wenn die Windschutz
anlage so geplant ist, daß 

a) für das ausgewiesene Windschutzgebiet ein 
ausreichender Windschutz erreicht werden 
kann_. 

b) Grundfliichen lediglich im unbedingt not
wendigen Ausmaß in Anspruch genommen 
werden, 

c) Störungen des örtlichen Landschaftsbildes 
sowie Beeinträchtigungen von Interessen 
des Naturschutzes nicht zu erwuten sind, 

d) sie nicht im Widerspruch mit dem bestehen
den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 
steht, 

e) benachbarte, außerhalb des Windschutz,. 
gebietes (§ 3 Abs. 2 lit. a) gelegene Grund
stücke oder Anlagen, wie Verkehrsflächen, 
Versorgungsleitungen sowie Ent- oder Be
wässerungsanlagen, nicht nachteilig beein
flußt werden, 
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